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No. 32. 1843.

Merſeburgiſehe Blätter.
Siebzehnter Jahrgang.

Ueber die Wirkſamkeit des Merſe-
burger Bezirks- Vereins zur Veſſe-
rung entlaſſener Strafgefangener u.

verwahrloſeter Kinder.
Wir hatten unter dem 27. April 1842 in

Nr. 18. der Merſeburger Blätter eine kurze Mit
theilung gegeben über die Thätigkeit des oben
bezeichneten Vereins, und fahren in derſelbigen
nunmehro fort, da wir eben wieder im Begriff
ſtehen, die gezeichneten Beiträge für das laufende
Jahr einſammeln und die Subſeriptions-Liſten
von neuem eireuliren zu laſſen.

J. Allgemeiner Geſichtspunkt gegen
einige Zweifel an der Zweckmäßig-

keits des Vereins überhaupt.
Vorerſt ſey alſo offen und unumwunden der

Geſichtspunkt ausgeſprochen, von dem aus der
Verein bisher ſeine Thätigkeit fortgeſetzt hat und
unter Gottes Hülfe fortzuſetzen gedenkt. Er iſt
weſentlich der, daß in dieſer Sache weniger den
ſichtbaren Erfolgen zweifelnd nachgerechnet, als
vielmehr den ſtillen unſichtbaren Wirkungen un-
ter Gottes Gnade vertrauet werden muß, da im
entgegengeſetzten Fall leicht Täuſchungen eintre
ten, ſey es nun in zu günſtiger, oder ſey es in
zu ungünſtiger Beurtheilung des Standes der
Sache. Eben deshalb haben uns aber auch man
nichfach wiederkehrende alte Einwendungen und
Zweifel gegen den Zweck des Vereins nicht
muthlos machen können. Wird nehmlich

öfters geſagt „mit den alten Menſchen ſey
nichts Erſprießliches mehr anzufangen, nur
der Kinder müſſe man ſich annehmen ſo
können wir antworten dasLetztere geſchieht
und eben um der Kinder willen die bald

Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.
e )mn2! SMittwoch den 9. Auguſt.

durch die Gegenwart ihrer verbrecheriſchen
Eltern, bald durch deren Abweſenheit, wenn
ſie ſich in Strafanſtalten befinden, der völli-
gen Verwahrloſung anheimzufallen in Ge-
fahr ſtehen eben um der Kinder willen muß
der ganzen Familie ein wachſames fürſorg-
liches Auge zugewendet werden. Es iſt ein
völliges Mißverſtändniß, wenn Jemand
meinen könnte, als ob der Verein die Ein-
wirkung auf die Kinder irgend wie nicht hin-
reichend genug würdigte. Wir haben aber,
ſelbſt vorausgeſetzt, daß bereits Geldmittel
im Ueberfluß vorhanden wären um eigene
Anſtalten für gefährdete Kinder zu gründen,
nur in ſeltenen Fällen das geſetzliche Recht,
von einem Vater oder einer Mutter, auch
wenn ſie Zuchthausſtrafe verbüßt hätten, die
gefährdeten Kinder wegzunehmen, und ſie
in anderen Häuſern oder in öffentlichen An
ſtalten erziehen zu laſſen. Und ſo muß denn
auch hierin auf die Familien ſelbſt nach Mög-
lichkeit eingewirkt werden. So lange wir
kein ſpartaniſches Erziehungsgeſetz haben,
kann man ſich der Kinder in den meiſten Fäl-
len immer erſt wieder vermittelſt der Einwir-
kung auf die Eltern ſelbſt annehmen. Wird

2) geſagt: „durch die Fürſorge für die Corri-
genden nehme man den ordentlichen undflei-

„ßigen Arbeitern Brod und Arbeit weg und
dieſe letztern hätten ſchon Reden hören laſſen,
wie die: „Man müſſe erſt auf dem Zucht-
haus geweſen ſeyn, um Arbeit zu erhalten,“
ſo dient zur Antwort

a) Wir haben keine ſo ſonderliche ausſchließ-
liche Vorliebe fürCorrigenden, daß wir nicht
auch der Noth anderer ordentlicher Menſchen
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eingedenk ſeyn ſollten. Es würde ſich wohl
nachweiſen laſſen daß diejenigen unſerer
Mitbürger, welche eine lebendige Theil-
nahme für die Zwecke unſeres Vereins be
weiſen, auch gar ſehr ein lebendiges Herz
haben für die Aufhülfe anderer nicht markir
ten Jndividuen. Es wäre aber kein guter
Sinn um der kärglichen Unterſtützung
willen, mit welcher den Letztern an die Hand
gegangen wird ſcheel zu ſehen und zu
gleich ein Beweis von der völligen Unkennt-
niß über die Art und Weiſe, in welcher hier
Hülfen geleiſtet werden! Es dient ferner
zur Antwort

b) Ordentliche, redliche und fleißige Arbeiter
haben doch offenbar weit leichter den Weg
offen, ſich ſelbſt Arbeit zu verſchaffen. Ja
es iſt dies ihre Ehre daß ſie nicht erſt der
Fürſprache der chriſtlichen Barmherzigkeit
bedürfen, ſondern ſich ſelbſt empfehlen kön
nen. Jſt in einem Jahre viel und gute
Arbeit zu haben, ſo werden die Nichteorri
genden immer die meiſte und beſte erhalten,
und ſo auch in einem Jahre, wo es wie
in der erſten Hälfte des jetzigen, allenthal-
ben an Arbeit mangelt. Alle Grundſätze
der Religion alle ſittliche Principien des
Rechts, des Handels und Verkehrs, alle
alltägliche Sprüchwörter, wie: ehrlich
währt am längſten wie ſeine Gottes-
furcht hat noch Niemand gereuet, müßten
erſt aufgegeben werden wenn wir ſollten
denken können, daß der Corrigenden- Verein
ehrliche und thätige Leute beeinträchtigen
müſſe in ihrem Verdienſt.

Dies ſey denn vorläufig genug geſagt gegen
die Einwendungen und Bedenken welche noch
immer in einzelnen Seelen gegen die Zwecke des
Vereins hervorgetreten ſind.

II. Zahl der Beaufſichtigten und
ihr Verhalten.

Der Merſeburger Bezirks Verein zerfällt
in den Landbezirk und in den Stadtbezirk.

a. Die Acten über den Land bezirk nennen
uns unter dem 24. Januar d. J. 30 Jndividuen,
mit welchen der Verein in irgendeiner Weiſe ſich
befaßt hat. Soviel als wir über ſie wiſſen,
wollen wir in kurzen Angaben mittheilen
Nr. 1. M. J.“) hat ſich nichts weiter zu Schul

den kommen laſſen.

M. J. heißt männl. Jndividuum.
W. J. heißt weibl. Jndividuum.
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Nr. 2. M. J. Beſchwerden ſind nicht bekannt

geworden.
Nr. 3. M. J. weitere Nachrichten ſind noch nicht

eingegangen
Nr. 4. M. J. hat ſich wenigſtens 4 bis 6 Wo

chen des Trunkes enthalten und anhaltend
gearbeitet, was ſonſt nie der Fall geweſen iſt.

Nr. 5. M. J. iſt an die polizeiliche Aufſicht zu
rückgegeben worden.

Nr. 6. W. J. iſt aus der Obhut des Vereins
entlaſſen worden.

Nr. 7. M. J. fehlt weitere Anzeige.
r. 8. M. J. wegen ſchweren Verdachts an das
Jnquiſitoriat abgeliefert. Für die Kinder
wurde Sorge getragen

Nr. 9. W. J. hat ſich kein Beaufſichtiger ge-
funden und fehlen weitere Anzeigen.

Nr. 10. M. J. Ebenſo.
Nr. 11. M. J. mit ſeiner Frau dem Trunke er

geben. Jſt unverbeſſerlich geblieben.
Nr. 12. M. J. Arbeitsſcheu doch iſt wenig-

ſtens kein Diebſtahl wieder von ihm bekannt
geworden.

Nr. 13. M. J. hat ſich gut geführt und iſt von
dem Verein entlaſſen worden.

Nr. 14. W. J. hat ſich ins Ausland begeben.
Die Erziehung der Kinder wurde ins Auge ge
faßt, bis die Aeltern dafür angezogen wurden.

Nr. 15. W. J. der Polizei überwieſen.
r. 16. M. J. hat ſich entfernt und wurde

angezeigt.
r. 17. M. J. Bericht noch nicht eingegangen.

Nr. 18. M. J. hat ſich gut betragen nachher
von ſeinem Ort wegbegeben u. iſt angezeigt.

Nr. 19. M. J. fehlt nähere Nachricht.
Nr. 20. M. J. hat ſich zurZufriedenheit betragen.
Nr. 21. M. J. hat ſich von ſeinem Ort wegbe-

geben und iſt der Polizei angezeigt.
Nr. 22. M. J. hat ſich gut betragen und iſt

von dem Verein entlaſſen.
Nr. 23. 15 J. alt. Er wurde von dem Verein

in Aufſicht genommen.
Nr. 24. 25. 26. ſind in Aufſicht von ordentli-

chen Meiſtern. Es fehlen aber neuere Nach
richten.

Nr. 27. M. J. hat ſich thätig und ordentlich
geführt.

Nr. 28. M. J. hat ſich thätig und ordentlich
geführt.

Nr. 30. und 31. Nachricht iſt noch nicht einge
gangen.

b. Diecten über den Stadtbezirk nennen
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uns 39 Jndividuen, denen der Verein ſein Auge
zugewendet hatte:
Nr. 1. W. J. wegen guter Führung entlaſſen.
Nr. 2. M. J. Verbrechen ſind nicht zur Kennt-

niß gekommen, aber wegen Bettelns und Va-
gabondirens iſt er öfters beſtraft.

Nr. 3. M. J. wegen gutes Betragens und flei
ßigen Arbeitens entlaſſen.

Nr. 4. W. J. ihre Beſſerung beſteht noch mehr
in der Hoffnung als in der Wirklichkeit. Doch
hat ihre Kinderzucht ſehr gewonnen.

Nr. 5. M. J. 19 J. alt, wegen Diebſtahls
wiederum polizeilich beſtraft.

Nr. 6. ein Knabe, iſt, nachdem er aus der An
ſtalt in Zeitz entlaſſen war, hier einem Lehr-
meiſter übergeben worden und geht es bis
jetzt mit ihm gut.

Nr. 7. M. J. iſt ebenfalls hier in die Lehre ge
geben worden, aus ihr aber, ohne daß etwas
vorgefallen wäre, entlaufen, und deshalb der
Polizei angezeigt.

Nr. 8. M. J. früher der Trägheit und Trunken
heit ergeben, erweckt Hoffnung der Beſſerung.

Nr. 9. M. J. hat ſich gut betragen.
Nr. 10. M. J. hat ſich eines Verbrechens nicht

wieder ſchuldig gemacht, doch iſt er wegen
nächtlichen Straßenhändel polizeilich beſtraft
worden.

Nr. 11. W. J. rückfällig und iſt zur Beſſerung
wenig Ausſicht vorhanden.

Nr. 12. M. J. hat ſich gut betragen und die
National- Cocarde wieder erhalten.

Nr. 13. M. J. hat ſich bis jetzt gut betragen
und größtentheils auswärtig gearbeitet.

Nr. 14. W. J. Beſſerung iſt ſchwerlich zu er
warten.

Nr. 15. M. J. wurde durch den Hang zu einem
nichtsnutzigen weiblichen Jndivid. rückfällig.

Nr. 16. M. J. hat ſich lange gut geführt iſt
aber in neueſter Zeit auch wieder rückfällig
geworden.

Nr. 17. M. J. wieder rückfällig.
Nr. 18. könnte noch ein brauchbares Mitglied

der menſchlichen Geſellſchaft werden, wenn er
nur ſeine Geſundheit wieder gewänne, da er
nur in Folge ſchlechter Erziehung verkümmert
iſt. Er iſt 18 J. alt.

Nr. 19. W. J. liederlich und wiederholt beſtraft.
Nr. 20. M. J. hat ſich untadelhaft betragen.
Nr. 21. M. J. rückfällig u. aufs neue beſtraft.
Nr. 22. W. J. liederlich und rückfällig.

Nr. 23. M. J. fehlen neuere Nachrichten.
Nr. 24. M. J. hat ſich gut betragen und iſt von

der polizeilichen Aufſicht entbunden.
Nr. 25. M. J. rückfällig wegen Diebſtahls.
Nr. 26. W. J. hat ſich eines Verbrechens nicht

wieder ſchuldig gemacht.
Nr. 27. M. J. wegen Abweſenheit von ſeiner

Familie, während ſeiner Gefängnißzeit, wurde
ſeiner Familie Fürſorge zugewendet.

Nr. 28. M. J. wegen Stehlens rückfällig.
Nr. 29. M. J. ein Verbrechen iſt von ihm nicht

wieder zur Kenntniß gekommen.
Nr. 30. M. J. ein Verbrechen iſt von ihm nicht

wieder zur Kenntniß gekommen.
Nr. 31. M. J. hat fleißig gearbeitet und zu

Beſchwerden keine Urſache gegeben.
Nr. 32. M. J. hat ſich ſeit längerer Zeit ſehr

gut betragen und wird deswegen einer Für-
ſorge des Vereins nicht weiter bedürfen.

Nr. 33. M. J. hat ſich gut betragen und wird
deswegen einer Fürſorge des Vereins nicht
weiter bedürfen.

Nr. 34. M. J. mehrfach rückfällig.
Nr. 35. M. J. ein Verbrechen iſt von ihm nicht

wieder bekannt geworden.
Nr. 36. M. J. rückfällig.
Nr. 37. M. J. hat ſich eines Verbrechens nicht

wieder ſchuldig gemacht.
Nr. 38. M. J. rückfällig.
Nr. 39. es wird ihm ſchwer wegen früherern

längern Faulheit feine Körperkraft anzuſtren
gen, doch iſt ein Verbrechen nicht wieder zur
Kenntniß gekommen.
Ueber die den noch nicht eonfirmirten

Kindern zugewendete Fürſorge, ſagen die Acten
Folgendes aus:
Nr. 1. ein Vater, welcher ſeine ganz vernach

läſſigten Kinder dem Vereine zur Erziehung
nicht überlaſſen wollte, hat im Laufe des Jah
res die Stadt wieder verlaſſen müſſen, wird
aber auch auswärts von dem Verein nicht
aus den Augen gelaſſen werden.

Nr. 2. das eine Kind iſt im Dienſt und eonfir-
mirt, das andere beſucht die Schule.

Nr. 3. die beiden älteſten Kinder ſind im Dienſt
gut und tadellos. Das jüngſte beſucht fleißig
die Schule.

Nr. A. ein Knabe nach dem Tod ſeines Vaters
noch hülfloſer als früher, hat ſich bis jetzt

ſtets gut betragen. eNr. 5. zwei Kinder dem Vater entnommen mit
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ſeiner Bewilligung. Das Mädchen hat ſich
gut betragen. Der Knabe mußte einmal ge
züchtigt werden.

Nr. 6. entlief ſeinem Pflegevater und wurde
nach polizeilicher Züchtigung dieſem wieder
zurückgegeben.

Nr. 7. einer gewiſſenloſen Mutter wurde ihr
Kind von dem Verein in Erziehung genom-
men, mußte ihr ſpäter auf ihr Verlangen zu
rückgegeben werden iſt ihr nun aber durch
gerichtliche Entſcheidung gänzlich entzogen
worden, und wird von dem Verein erzogen.

Nr. 8. der Verein ſorgt für ein eben erſt ent
wöhntes Kind, während die Mutter Gefäng-
nißſtrafe verbüßt.
Wenn wir uns hierbei an die Zuſammen

ſtellungen welche unterm 2. Juli d. J. in
Nr. 29. der Merſ. Blätter von der Direction
des Kreis Vereins gegeben worden ſind, an-
ſchließen ſo würde ſich aus den obigen frag-
mentariſchen Mittheilungen folgendes Reſultat
ergeben

75 wurden überwacht. Von dieſen waren
30 rückfällig. Ueber
20 häben wir im Betreff ihrer Beſſerung kein

Urtheil, weil die Nachrichten der Pfleger
nicht eingegangen ſind.

13 ſind anſcheinend gebeſſert, und
12 ſind aus der Obhut des Vereins entlaſſen

worden.
III. Erzielte oder zu hoffende Re
ſultate der Wirkſamkeit des Vereins.

Es ſtellt ſich demnach die größere Hälfte unter
den Begriff der Nicht Rückfälligen, und wenn
man nun auch keinesweges annehmen darf, daß
der Zeitraum von einigen Jahren zu einem

ſichern Urtheil über einen Menſchen berechtige,
wenn man ferner eben ſo wenig annehmen darf,
daß die Obhut des Vereins der einzige Abhal-
tungsgründ von neuen Verbrechen geweſen ſey,
ſo ſcheint doch aus dem gegebenen Ueberblick
hervor zu gehen daß die Arbeit des Vereins
nicht ganz vergeblich geweſen iſt, und daß durch
ſeine Ueberwachung eine Zahl vor dem Rück-
falle bisher bewahrt, eine andere, welche dieſem
nicht entgangen iſt, doch vielleicht vor einem

früherern oder auch bösartigerern Rückfall ge
ſchützt worden iſt. Nach der Beobachtung Aller,
welche mit dieſen geſunkenen Jndividuen oder
ihren Kindern in unſerer Stadt zu thun haben,

6

ſtellt ſich ſo viel ſicher heraus daß die Geſin-
nungen der Frechheit und der Unverſchämtheit,
die uns früherhin begegneten, jetzt ſchwächer und
unſicherer hervorgetreten ſind, ja in nicht weni-
gen einer gewiſſen Ehrerbietigkeit und Beſchei-
denheit Platz gemacht haben. Woher das?
Es giebt Zuſtände der menſchlichen Geſellſchaft,
wo der Pauperismus und das Verbrechen in
ungezügelten Ausbrüchen der Frechheit ſich Luft
macht und die gebildeten Einzelnen, ſo wie die

anze geſetzliche Ordnung zu verhöhnen ſich eineJrend macht. Wir werden dies immer da her

vortreten ſehen, wo der Noth, dem Elend und
dem Verbrechen, in welchem viele Jndividuen
aufwachſen, gar nichts entgegen geſtellt wird,
als die Strenge des Geſetzes und deſſen allge
meine meiſtens nicht bis in das Elend des Einzel-
nen hinabreichende Hülfen. Es wird um ſo we-
niger hervortreten, je vielfacher Bereitwilligkeit
an den Tag gelegt wird, von allen Seiten auf
die Stimme des Elends zu hören und es nach
Kräften zu mildern. Zuletzt nämlich giebt es
doch noch in jedem Herzen, auch in dem verdor-
benen, ein Gewiſſen. Dieſe unvertilgbare Got-
tesſtimme macht den Menſchen für den Frevel
ſelbſt um ſo unſicherer, je weniger er ſich vorlü-
gen kann, daß zu demſelben eine gewiſſe Be
rechtigung der Noth vorhanden iſt. Je mannich-
facher nun die Bemühungen ſind, welche in den
letztern Jahren unter uns bemerklich geworden
ſind, um den Elend zu ſteuern, und denen ſich auch
unſer Verein anreihet, um ſo mehr haben ſie auch
dieſen Erfolg gehabt und werden ihn noch mehr
haben, wenn wir nicht ermüden. Die Hefe des
Volkes, denn dazu gehören ja wohl die Corri-
genden? iſt in ihrem Gewiſſen unſicher gewor-
den, weil wir ſelbſt ein gutes Gewiſſen in un
ſerer Bruſt zu gewinnen beſtrebt ſind. Hätte
denn unſer Verein nur dazu mit beigetragen,
das Verbrechen feiger zu machen, ſo wäre ſchon
das ein großer Gewinn und ein Fortſchritt zu
weitern Siegen, ja dies um ſo ſicherer, da dieſe
durch nichts anders erſtrebt werden als durch
die freieſte Fürſorge der freieſten Liebe. Der
Vorſtand des Vereins nun hält ſich in ſeiner
Thätigkeit für nichts, als für die zuſammenfaſ-
ſende und berichterſtattende Thätigkeit im Auf-
trage der einzelnen Pfleger. Der eigentliche
Nerv des Ganzenliegt in den einzelnen Pflegern.
Darum hat jedes Mitglied des Vorſtandes, auch
neben ſeiner übrigen Verpflichtung einen einzel-
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nen Corrigenden zur Obhutübernommen. Wir
wiſſen ſo aus eigener Erfahrung, daß dieſe
Obhut zwar bisweilen beſchwerlich iſt, aber
doch nicht unſere Kräfte überſteigt, oder uns
gar Gefahr brächte. Es ſind bei uns Corri-
genden aus und eingegangen und noch haben
wir über keinerlei Entwendung in unſern Häu-
ſern zu klagen gehabt. Jn die trüben und hei-
tern Erfahrungen welche nach Gottes Willen
das Leben jedes Menſchen in reicher Zahl durch
ziehen, reihet ſich das mit ein, was wir an dem
einzelnen Schutzbefohleney in Hoffnung erleben
dürfen oder in Sorge befürchten müſſen.
Darum glauben wir aber auch vertrauungsvoll
die Bitte ausſprechen zu dürfen daß ſich noch
viele Einzelne zur Selbſtthätigkeit bei
unſerm Verein mit melden mögen. Denn es
iſt die Zahl der Corrigenden innerhalb der
Stadt zur Zeit noch größer, als die Zahl der
Pfleger.

IV. Angabe der eingegangenen Bei-
träge und ihre Verwendung.

Die Beiträge aus der Stadt Merſeburg be
trugen in dem Jahre 1842

84 Thlr. 26 Sgr. Pf.
Die Beiträge aus der Umgegend

15 Thlr. 11 Sgr. 3 Pf.
Es ſind dafür ausgegeben worden an Lehr

und Erziehungs- Gelder für Kinder
35 Thlr. 7 Sgr. Pf.,

an Unterſtützung für Bekleidung, Arbeitszeug,
Bettzeug, Feuerung c.

41 Thlr. 29 Sgr. 6 Pf.,
insgemein: an die Kreis-Vereinskaſſe, für
den Einſammler, für Porto, für Copialien, für
Papier, für Rechnungsbücher e.

15 Thlr. 19 Sgr. 10 Pf.
Es blieb Beſtand am Jahresſchluß aus der

diesjährigen und vorjährigen Rechnung
61 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf.,

ein Beſtand, welcher aber ſeit dem
Januar bis jetzt durch neue Ausga-
ben völlig verwendet worden iſt.

Erwägt man nun daß durch die obigen
Lehr und Erziehungs- Gelder von 35 Thlr.
7 Sgr. für 6 Kinder und durch die obigen Un
terſtützungen von 41 Thlr. 9 Sgr. für die Zahl
von 70 Corrigenden Sorge getragen wurde,
ſo ergiebt ſich auch, daß Geld nur in ſehr kleinen
Raten für die allerdringendſten Bedürfniſſe ver
wendet worden iſt.

Eine beſondere Aufmunterung iſt es uns
geweſen, daß wir in dem Laufe des harten Win
ters auf unſere Bitte von dem Central Comité
50 Thlr. geſchenkt erhielten welche verwendet
worden ſind, in Vereinigung mit dem Ver-
ſchönerungs-Verein arbeitsloſen Subjecten Be
ſchäftigung und Verdienſt zu gewähren. So
hatte in den ſchweren Wintermonaten die Für-
ſorge für das Elend mit den Bemühungen der
Kunſt zur Verſchönerung unſerer Stadt einen
Bund geſchloſſen, und wenn du hinaus geheſt
und dich an dem Schatten manches Baumes
oder an dem friſchen Grün mancher früherhin
dürren Steppe erfreueſt, ſo magſt du denken,
daß die Pflanzungen welche du ſieheſt, nicht
nur erquickend ſind für das Auge, ſondern daß
ſie auch wohl manche ſich bereits ausſtreckende
Hand zurückgehalten haben vom Angriff auf
dein Eigenthum.

Darum ſind wir aber auch gewiß daß die
Bitte an unſere Gönner und Mitbürger,
uns die bisherigen Beiträge zu er-
halten und nach Befinden zu vermeh-
ren, keine vergebliche ſeyn werde. Sie
ergehet inſonderheit an diejenigen, welchen ihre
Verhältniſſe es unmöglich machten zu irgend
einer Selbſtthätigkeit mit einzutreten

Merſeburg, den 4. Auguſt 1843.
Der Vorſtand des Merſeburger Be-
zirks- Vereins für Beſſerung ent-
laſſener Strafgefangener und ver-

wahrloſeter Kinder.
Seffner. Karlſtein. Wallenburg. Herrmanu.
D. Pollmann. Dornheim. Langer. D. Müller.

Klingebeil. Wehſfe.

Charade.Mein Erſtes iſt ein Fluß. Mein Zweites dient zum Glänzen.
Des Ganzen Vaterland wollt' kühner Muth ergänzen.

Auflöſung des Räthſels im vorigen Stück Schimmel,

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß- u. Domkirche: Vorm. Herr Adj. Backs

Nachm. Herr Diac. Langer.
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreichz

Nachm. Herr Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Trebſt.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: h
Dom. Geboren: dem Königl. Regierungs Rat

Heße ein Sohn z dem Trompeter Schwennigke eine Tochter
Stadt. Geboren: dem Oeconom und Mehlhänz-

ler Wiemann eine Tochter dem Seilermſtr. Gaudig fren
eine Tochter dem Getreidemäkler Friedrich eine Tochter
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einer ledigen Perſon eine Tochter. Geſtorben: der Nenmarkt. Geboren: dem Chirurgen Knietzſch
jüngſte Sohn des Bürgers und Nagelſchmidtmſtr. WElbe, ein Sohn dem Schuhmachergeſellen Mangold in Venenien
im 2. Jahre, an Krämpfen der jüngſte Sohn des Schnei- eine Tochter.
dermeiſters Heße, im 1. Jahre, an Gehirnhöhlenwaſſerſucht. Altenburg. Faeat.

Bekanntmachungen.
(868) Wochenmarkt zu Lützen.

Vom 1. September d. J. ab wird hier Dienstags und Freitags früh Wochenmarkt
gehalten welcher alljährlich in den Sommermonaten April bis mit September früh um
6 Uhr, in den Wintermonaten vom Oetober bis ult. März früh um 7 Uhr, beginnt,
und reſp. um 11, reſp. um 42 Uhr Mittags endigt.

Da der erſte September dieſes Jahr gerade Freitags einfällt, ſo wird an dieſem Tage
der erſte Markttag ſtattfinden und wird die genehmigte und beſtätigte Marktordnung ſofort
in Kraft treten.

Auswärtigen Beſuchern des Markttags dient dabei zur Nachricht, daß bis ult. Auguſt
1844 Stättegeld von ihnen nicht erheben wird.

Vom 1. September ab hört aber aller Hauſirhandel hier mit Wochenmarktsartikeln
gänzlich auf, und alle Kontraventionen werden nach Jnhalt der Wochenmarktordnung ſtreng
geahndet. Lützen, den 25. Juli 1843.

Der M a t ſt r a t.v. Bofe. Patzſchke. Herzberger.
(902 Freiwilliger Verkauf.Königl. Land- und Stadtgericht zu Merſeburg.

Folgende den Haniſchſchen Erben zugehörigen, nach Abzug der Laſten und Abgaben
gewürderten Grundſtücke, nämlich:

1) der stub Nr. 722. des Hypothekenbuchs von Merſeburg eingetragene St. Andreas-
Hospitalgarten nebſt Wohnhaus Wirthſchaftsgebäuden und darauf haftender Schenk-
gerechtigkeit vor dem äußerſten Neumarktsthore belegen, taxirt 4878 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf.

2) ein Stück Feld in Merſeburger Flur am Geuſauer Wege und
der Goldbrücke Nr. 143. des Flurbuchs, 14 Acker 37 Ruthen
haliznd taxirt

3) Hufe Feld in Merſeburger Flur Nr. 42. 68. 180. 268. 431.
466. 558. 582. 640. 648., zuſammen 91 Acker 2 Ruthen

haltend, taxir t 1571 17 6S Hufe Feld in Merſeburger Flur Nr. 2023. 2127. 2309.
2390. 2378., zuſammen 9 Acker 32 Ruthen haltend, taxirt 1437 19

5) ein Stück Feld in Merſeburger Flur zwiſchen dem Zſcherbener
Wege und dem Teiche Nr. 63. des Flurbuchs, 2 Acker
26 Ruthen haltend, taxirt e 361

B. in Meuſchaner Flur.
6) ein Stück Wieſe jetzt Feld in den Wieſenäckern Nr. 63. 64.

des Klurbuchs, 1 Licker, taxi t.
7) ein Stück Wieſenfeld in den Wieſenäckern Nr. 68. des

Flurbuchs, 4 Acker 13 Ruthen, tax irrt 32
3) eine Lehde in den Gründen Nr. 617. des Flurbuchs, Acker

33Ruthen, tarxrt
9) ein Stück Feld in den Gründen Nr. 600 a. bis d. des

Flurbuchs, Acker 34 Ruthen, tarirt
10) ein, Stück Wieſenfeld in den Wieſenäckern Nr. 95. des

lurbuchs, 4 Acker 32 Ruthen, taxirt 44 15 5
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11) eine 4 Hufe Feld Nr. 512. 1041. 1134. des Flurbuchs taxirt 347 Thlr. 23 Sgr. 4 Pf.
12) ein Stück Feld in den Gründen Nr. 600a. des Flurbuchs,

Acker 31 Ruthen, taxirt 37 4 713) ein Stück Feld im Kreutzwege Nr. 941. des Flurbuchs,

Acker 10 Ruthen, taxirt 230 20 1014) eine Wieſe, die ſogenannte große Lehmgrube Nr. 23 a. des

Flurbuchs, 24 Acker 22 Ruthen, taxirt 237 I15) eine Wieſe, die ſogenannte kleine Lehmgrube Nr. 11 a. 11b.

des Flurbuchs Acker 13 Ruthen taxrirt 46 7 6worüberHypothekenſchein und Bedingungen in unſerer Regiſtratur eingeſehen werden können, ſollen

am 16. November 1843, Vormittags 1f Uhr,
an vieſiger Gerichtsſtelle freiwillig verkauft werden wozu zahlungsfähige Käufer ſich einzu
finden haben.

(842) Ziegelei- Verkauf.Die im November d. J. pachtlos werdende, an hieſiger Vorſtadt Neumarkt belegene
Königliche Ziegelei, ſoll im Wege der Licitation öffentlich verkauft werden.

Bewerber wollen ſich
den 16. Auguſt 1843, Mittwochs, Vormittags 10 Uhr,

in der Expedition des unterzeichneten Rentamts einfinden und ihre Gebote abgeben. Zu
der friglichen Ziegelei gehören nächſt den Fabrikations-, Wohn und Wirthſchaftsgebäuden,
ſo wie dem Geräthe-Jnventarium, 144 Rth. Gräſerei, 89 QRth. Grabeland, 22 QRth.
Garten, 10 Morgen Wieſenland zur Ziegelerdgrube und Grasbenutzung und 10 anderweite
Morgen Wieſenland, welche zu demſelben Behuf erſt jetzt der Ziegelei beigelegt werden.

Alternativ erfolgt die Ausbietung ſowohl auf reinen Verkauf, als auch mit Vorbehalt
eines Domainen Zinſes. Jm erſten Falle iſt das Minimum des Kaufgeldes 16,635 Thlr.,
im zweiten Falle bei 221 Thlr. jährlichen Domainen-Zinſe 11,662 Thlr. 15 Sgr.

Die Veräußerungspläne und die Veräußerungsbedingungen liegen hier täglich in den
Dienſtſtunden zur Einſicht bereit und werden im Termine bekannt gemacht.

Nach S. 59. der Licitationsregeln wird Jeder zum Gebote gelaſſen, dem die Geſetze den
Beſitz von Grundſtücken geſtatten er muß aber auch als ein Mann bekannt ſeyn der ge
nügendes Vermögen zur Erwerbung beſitzt, oder ſich ſonſt als hinreichend ſicher ausweiſen
oder auf Verlangen den ſechsten Theil ſeines Gebots als Caution deponiren kann. Aus-
läuder haben überdies ſofort ihren Bevollmächtigten in der Provinz zu ernennen.

Der Zuſchlag an einem der Beſtbietenden bleibt höherer Behörde vorbehalten.
Merſeburg, den 20. Juli 1843.

Königliches Rentamt.
(875 Verkauf. Ein Zuchtbulle, Schweizer-Race, ſteht zu verkaufen in Frankleben

bei Gottlob Bartholomäus.
(900) Verkauf. Neues Gerſtenſtroh und Spreu iſt zu haben auf dem Neumarkte

beim Bäckermeiſter Nohle.
(901) Verkauf. Fünf ſchöne Bienenſtöcke nebſt zwei ſteinernen Thorpfeilern wer

den verkauft in Keuſchberg bei Heydrich.
(914) Verkauf. Neues Gerſtenſtroh wird bundweiſe verkauft in der Scheune Nr.

996. in den langen Scheunen Mittwoch den 9. Auguſt und Donnerstag den 10. Auguſt 1843
(906) Gras- Verpachtung. Sonntags den 13. Auguſt er. Nachmittags 3 Uhr,

ſollen am Fußſtege von Löſſen nach Eollenbei belegene, 13 Acker Wieſe, in Löſſener Flur,
an Ort und Stelle meiſtbietend verpachtet werden. Die Bedingungen werden im Termine
bekannt gemacht.

Löſſen, den 5. Auguſt 1843. Pieritz.

mr
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(905) Verkauf. Jn der ſogenannten Hofſchmiede liegt eine Quantität altes Eiſen,

worunter ſich namentlich mehrere Centner alte Hufeiſen befinden, zum ſofortigen Verkauf bereit.

Merſeburg, den 5. Auguſt 1843. Beile.(004) Logis-Vermiethung. Jn meinem, in der Rittergaſſe gelegenen Wohn
hauſe Nr. 193. iſt ein Logis, beſtehend aus drei Stuben Kammern, Küche und Zubcehör,
von Michaelis ab zu vermiethen.

Merſeburg, den 7. Auguſt 1843. F. Gautzſch.(010) Logis-Vermiethung. Auf dem Roßmarkt Nr. 501. iſt ein Laden und
eine Stube mit Zubehör von jetzt an zu vermiethen bei Julius Hammer.

(012) Nene Heringe.Die erſte Sendung neuer Voll- Heringe (milchener und rogener) habe ich in ſehr ſchö-
ner Waare empfangen und verkaufe das Stück mit 1 Sgr. Otto Peckolt.

(903) Empfehlung. Barcelonger Wunderwaſſer, à Duart 18 Sgr.,
Esparteros Abſchied, à Quart 15 Sgr., empfiehlt

die Fabrik franzöſiſcher Liqueure
von Franz Schwarz. Markt „Stadt Berlin.“

((908) Empfehlung. Stärkſten Spiritus verkaufe ich das richtige Quart mit 7 Sgr.
Feinſten Eiſenbahn, Himbeer- und alle andere beliebten Liqueure und Aquavite meiner
Fabrik, empfehle ich unter Zuſicherung der ſtets richtigen und billigſten Bedienung.

L. A. Weddy, am Markt.

(916) Preis Couranteauf dem Kohlenwerk der Herren Scharf, Gruhl Kolbe zu Ragwitz bei Lützen.
4 Berl. Schfl. klare Kohle Thlr. Sgr. 10 Spf.100 Stück Doppel- Formkohlen 11 3

400 einfache Formkoh len. 5 e 7711 Berl. Schfl. Weißkall 8 91 Graukalk. 7 6Für Kalk, bei größeren Quantitäten, billigere Preiſe.
Der Rechnungsführer K. Gruhl.

(884) Lehrlings-Geſuch. Ein Burſche, welcher Luſt hat die Schloſſerprofeſſion
zu erlernen, kann ſogleich in die Lehre treten bei

W. Heßler, wohnh. in der Schmalegaſſe.
(911) Geſucht. Ein Mädchen das gut kochen kann und gute Atteſte hat, wird ge-

ſucht zum 1. September oder 1. October d. J. Breitegaſſe Nr. 416. S
(907) Gefunden wurde am H. Auguſt, früh zwiſchen 3 und 4 Uhr, auf der Chauſſee

zwiſchen Merſeburg und Schkopau ein Schlangenrohr zu einer Feuerſpritze gehörig die be
rechtigten Eigenthümer können es gegen Erſtattung der aufgelaufenen Koſten in Empfang
nehmen bei dem Zimmergeſellen Gottlob Scheller, Sixtiberg Nr. 554.

(915) Warnung. Jch warne Jedermann meiner Frau Etwas zu borgen, indem
ich Nichts für ſie bezahle.

Merſeburg, den 31. Juli 1843.

ſtattfinden. Anfang 3 Uhr. J. F. Braun.(909) Einladung. Sonntag den 13. Auguſt ladet zum Kirſchkuchen und zur Tanz
Wächter zur Funkenburg.muſik ergebenſt ein

Zorn, Zimmergeſell.
(913) Concert- Anzeige. Sonntag den 13. Auguſt wird in Meuſchau Concert
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